
Fach: Sozialwissenschaften SII /Zusatzkurs 

Komponente: Mündliche Beteiligung 

Erläuterungen 

Komponenten Mündliche 
Beteiligung 

Hausaufgaben Referat/Präsentation/ Schriftliche 
Übung 

%-Anteil 70 10 20

Notenkriterien: Note ‚gut‘ Note ‚ausreichend‘ 

- Komplexe Erläuterungen von 
Sachverhalten und Problemen 
- Anwendung von fachlichen Kenntnissen 
- Sicherer Umgang und Anwendung der 
sozialwissenschaftlichen Fachsprache 
- Sichere Beurteilung fachlicher Probleme 
und Sachverhalte aufgrund von Zahlen, 
Fakten, Argumenten etc. 
- Lösungswege selbstständig aufzeigen 
im Hinblick auf deren Realisierbarkeit 

- Grundlegende Erläuterung von 
 Sachverhalten und Problemen 
- Zusammenfassen von Ergebnissen 
- Beschreibung von Definitionen 
- Beherrschung grundlegender 
Fachtermini 

Grundsätze der Leistungsbewertung Politik/Wirtschaft

Die Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Politik/Wirtschaft basieren auf den Vorgaben gemäß
§ 48 Schulgesetz NRW, § 6 APO-SI und Kapitel 5 des Kernlehrplans für die Sekundarstufe I
Gymnasium Politik/Wirtschaft (G8) des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes
Nordrhein-Westfalen vom 1. August 2007:

"[…] Da im Pflichtunterricht der Fächer des Lernbereichs Gesellschaftslehre in der
Sekundarstufe I keine Klassenarbeiten und Lernstandserhebungen vorgesehen sind,
erfolgt die Leistungsbewertung ausschließlich im Beurteilungsbereich 'Sonstige
Leistungen im Unterricht'. Dabei bezieht sich die Leistungsbewertung insgesamt auf die
im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen Kompetenzen. […]"
(Kernlehrplan Politik/Wirtschaft S. 34)

Bei der Leistungsbewertung sind grundsätzlich alle der im Kernlehrplan Politik/Wirtschaft
dargestellten Kompetenzbereiche (Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Urteilskompetenz,
Handlungskompetenz) zu berücksichtigen. Alle Aufgabenstellungen mündlicher und schriftlicher Art
sollen darauf ausgerichtet sein, das Erreichen der aufgeführten Kompetenzen zu überprüfen, wobei
ein nur auf Reproduktion angelegtes Abfragen von Daten und Sachverhalten den Ansprüchen an die
Leistungsfeststellung nicht gerecht wird. Der Anwendungsbezug des Gelernten sollte immer wieder
durch produktives Gestalten und simulatives Handeln verdeutlicht werden.
In diesem Sinne soll die Leistungsmessung die Vielfalt der Methoden und Arbeitsformen des
politischen Unterrichts berücksichtigen und insofern den gesamten Bereich der im Unterricht
erbrachten Leistungen erfassen.
Somit umfasst der Beurteilungsbereich 'Sonstige Leistungen im Unterricht' alle von den Schülerinnen



und Schülern in den Unterricht eingebrachten Beiträge, insbesondere:

- Beiträge zum Unterrichtsgespräch, z.B. in Form von Lösungsvorschlägen, dem Aufzeigen
von Zusammenhängen und Widersprüchen, Plausibilitätsbetrachtungen oder dem
Bewerten von Ergebnissen (unter Berücksichtigung der verschiedenen
Anforderungsbereiche: Reproduktion, Analyse, Bewertung)
- Erbrachte Hausaufgaben
- zeitnahe kurze schriftliche Überprüfungen
- Unterrichtsdokumentationen, z. B. Protokoll, Mappe, Heft, Lerntagebuch und Portfolio
- Ergebnisse von Partner- oder Gruppenarbeiten und deren Darstellung
- Präsentationen, zunehmend auch mediengestützt 
- Anwenden fachspezifischer Methoden und Arbeitsweisen
- Besondere Lernleistungen (z. B. Schülerwettbewerbe)
- Beiträge im Rahmen eigenverantwortlichen, schüleraktiven Handelns (z. B.
produktorientierte Gestaltungen, Beiträge in Plan- und Rollenspielen, Pro-/Contra- Diskussionen)

Für die im Unterricht erbrachten Leistungen gelten folgende Bewertungskriterien:
- Qualität und Kontinuität
- Realitätsbezug und inhaltliche Richtigkeit,
- Schlüssigkeit von Argumenten und Sachverhalten,
- Berücksichtigung von Gegenargumenten,
- sprachliche Angemessenheit.

Mündliche Leistungen werden in einem kontinuierlichen Prozess vor allem durch von der Lehrkraft 
dokumentierte Beobachtungen während des Schuljahres festgestellt. Die Kriterien für die 
Leistungsbewertung sollen den Schülerinnen und Schülern am Anfang bekannt sein.


